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Festsetzung der Grundsteuer 2026 durch öffentliche Bekanntmachung 

I. Festsetzung der Grundsteuer 2026 

Auf Grund der Vorschriften aus § 27 Absatz 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der 
Fassung vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 32 des 
Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) in Verbindung mit § 7 Absatz 4 
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876), macht die Gemeinde Lohsa folgendes bekannt: 

Steuerfestsetzung 

Die Gemeinde Lohsa hat mit der Hebesatzung, welche gültig ab 1. Januar 2025 ist, den 
Hebesatz der Grundsteuern ab 01. Januar 2025 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A: 310 vom Hundert Grundsteuer B: 393 vom Hundert 

Die Hebesätze 2026 für die Grundsteuer A und Grundsteuer B sind in der Gemeinde Lohsa 
gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Festsetzung erfolgt vorbehaltlich einer 
Änderung des Hebesatzes nach § 25 Absatz 3 GrStG und der Erteilung anders lautender 
schriftlicher Grundsteuerbescheide für 2026. 

Für diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Grundsteuer-Messbetrag) sich 
seit der letzten Bekanntgabe eines Bescheides nicht geändert hat, wird deshalb durch diese 
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) die 
Grundsteuer A und Grundsteuer B für das Kalenderjahr 2026 in der zuletzt für das 
Kalenderjahr 2025 veranlagten Höhe festgesetzt. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Sollten die Grundsteuerhebesätze, nach § 25 Absatz 3, geändert werden oder ändern sich 
die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden gemäß § 27 Absatz 2 des GrStG 
Änderungsbescheide erteilt.  

II. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Gemeindeverwaltung Lohsa, Am Rathaus 1 in 02999 Lohsa schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

Hinweise: 

Gemäß § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung hat der Widerspruch keine aufschiebende 
Wirkung. Die Steuern sind deshalb auch dann fristgemäß zu entrichten, wenn von dem 
Rechtsbehelf des Widerspruchs Gebrauch gemacht wird. Das heißt, durch die Einlegung des 
Widerspruchs wird die Wirksamkeit des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die 
Verpflichtung zur Zahlung der Grundsteuer nicht aufgehalten. 

Einwendungen, die sich gegen die Feststellung im finanzamtlichen Einheitswert-/ 
Grundsteuermessbescheid richten, sind ausschließlich mit den hiergegen zulässigen 
Rechtsbehelfen beim zuständigen Finanzamt geltend zu machen. 

III. Zahlungsaufforderung 



Die Grundsteuer A und Grundsteuer B für das Jahr 2026 werden mit den, in den zuletzt 
erteilten Abgabenbescheiden, festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11.2026 zur Zahlung fällig. Für Steuerpflichtige, die von der 
Möglichkeit der Jahreszahlung nach § 28 Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die 
Grundsteuer 2026 in einem Betrag zum 01.07.2026 fällig.  

Zahlungsweise: 

Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für das Jahr 2026 zu den bekannten 
Fälligkeitsterminen mit den Beträgen, die sich aus dem zuletzt erteilten schriftlichen 
Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf das 
folgende Bankkonto der Gemeinde Lohsa zu überweisen oder einzuzahlen: 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN: DE29 8505 0300 3000 1005 54 
BIC:    OSDDDE81XXX 

Bei Überweisung oder Einzahlung der Steuerbeträge ist unbedingt die Angabe des 
Kassenzeichens erforderlich. Soweit bei der Gemeinde Lohsa SEPA-Lastschriftmandate 
vorliegen, werden die fälligen Raten im SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht. Formulare für 
die Erteilung einer Abbuchungsermächtigung sind auf der Homepage der Gemeinde Lohsa 
abrufbar oder bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.  

Sollte sich die bei der Gemeinde Lohsa hinterlegte Bankverbindung geändert haben, ist 
diese Änderung spätestens eine Woche vor Fälligkeit dem Steueramt oder der 
Gemeindekasse der Gemeinde Lohsa mitzuteilen. 

Die von Ihnen an Ihre Bank erteilten Daueraufträge, für den Zahlungsausgleich der 
Grundsteuer, bitten wir hinsichtlich der Ratenfälligkeiten sowie der jeweiligen Ratenbeträge, 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.  
 
Lohsa, 30. Dezember 2025 
 
gez. Thomas Leberecht 
Bürgermeister   
 


